
N r .  4 / 1 0 ,  D e z e mb  e r  2 0 1 0

Rechtsdienst
der Lebenshilfe

www  . l e b e n s h i lf  e . d e

Rechtsdienst der Lebenshilfe 3/08 97

Nr. 3/08, September 2008
ISSN 0944–5579
Postvertriebsstück: D 13263 F

Rechtsdienst
          der Lebenshilfe

Herausgegeben von:    Unter Beteiligung von: 

Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe e.V. (BeB)

Bundesverband für Körper-
und Mehrfachbehinderte e. V.

Caritas Behindertenhilfe und 
Psychiatrie e. V. (CBP) 

Verband für 
Anthroposophische Heilpädagogik
Sozialtherapie und Soziale Arbeit e.V.

Aus dem Inhalt:

�  Rechtsgutachten zu den Auswirkungen 
der Föderalismusreform auf die  
Sozialhilfe und das SGB IX 

�  Die Komplexleistung Frühförderung ist 
noch vielerorts ein Wunschbild 

 

�  Gesundheitszustand der Menschen mit 
geistiger Behinderung in Deutschland 

�  Häusliche Krankenpfl ege an allen  
geeigneten Orten möglich 

 

�  Keine vormundschaftsgerichtliche   
Genehmigung für Erbausschlagung bei 
nicht befreiter Vorerbenstellung 

 

�  EuGH: Diskriminierungsschutz gilt auch 
für Arbeitnehmerin mit behindertem 
Kind 

Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung e.V.

Neufassung des Pfl egebedürftigkeitsbegriffs?

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat im Jahr 
2007 einen Beirat berufen, der den Auftrag erhalten hat, 
einen neuen Pfl egebedürftigkeitsbegriff zu entwickeln. Ziel 
des Auftrags ist es, die Zuordnung zu den für die Bemessung 
von Pfl egesachleistungen und Pfl egegeldern maßgeblichen 
Pfl egestufen (§ 15 SGB XI) nicht mehr vom Zeitaufwand 
der Pfl egeperson abhängig zu machen. Stattdessen sollen 
neue Maßstäbe entwickelt werden, die sich am Grad der 
Abhängigkeit eines Menschen von der Hilfe durch Dritte 
bei der Bewältigung des Lebensalltags orientieren.

Pfl egewissenschaftler der Universität Bielefeld haben dem 
Beirat dazu Vorschläge unterbreitet, die den Grad der Ab-
hängigkeit von personeller Hilfe nach Punktwerten be-
messen und den Lebensalltag in acht Lebensbereiche (sog. 
Module) aufteilen. Eines dieser Module erfasst die „außer-
häuslichen Aktivitäten“ eines Menschen und versteht dar-
unter die erforderlichen Hilfen zur sozialen Teilhabe.

Einige Vertreter im Beirat leiten daraus ab, dass ein 
neuer Pfl egebedürftigkeitsbegriff zu erheblichen Über-
schneidungen mit der Eingliederungshilfe für behinder-
te Menschen führen wird. In Fachkreisen wird deshalb 
die Forderung erhoben, Leistungen der Pfl ege (SGB XI) 
künftig auf die Eingliederungshilfe anzurechnen.

Die an der Herausgabe dieses Rechtsdienstes beteiligten 
Fachverbände lehnen diesen Vorschlag ab: Bevor über 
eine Anrechnung von Pfl egeleistungen nach dem SGB 
XI auf die Eingliederungshilfe (und umgekehrt) nachge-
dacht wird, muss eine Fachdiskussion darüber stattfi nden, 
welche Ziele mit den Leistungen der Pfl ege und der Ein-
gliederungshilfe verfolgt werden und ob diese Ziele unter-
schiedlich oder deckungsgleich sind.
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Bundesgesundheitsminister Rösler kündigt  
Reform der sozialen Pflegeversicherung an!

Am 26. Januar 2009 hat der von der damaligen Ministerin 
Ulla Schmidt eingesetzte Beirat zur Überarbeitung des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs konkrete Vorschläge zur Re- 
form der sozialen Pflegeversicherung vorgelegt. Fast zwei 
Jahre später kündigt Bundesgesundheitsminister Rösler in 
einer Presseerklärung vom 02.12.2010 an, bei den anstehen-
den Beratungen zur Pflege gehe es um Themen wie den 
Fachkräftemangel oder den Begriff der Pflegebedürftigkeit. 
Das Ministerium wolle sich zunächst mit inhaltlichen Fra- 
gen der Pflegereform befassen: „Erst später wird die Koalition 
erörtern, wie die Pflegeversicherung auch für die weitere 
Zukunft solide finanziert werden kann.“
Wie notwendig es ist, einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
einzuführen, der auch den Pflegeaufwand bei Demenzer-
krankungen und geistiger Behinderung berücksichtigt, zeigt 
der Pflegereport 2010 der Barmer GEK. Danach muss mit 
einem Anstieg von heute 1,2 Mio. Demenzkranken auf 1,8 
Mio. im Jahr 2030 und 2,5 Mio. für 2060 gerechnet werden.
Die Studie weist nach, dass Demenz fast zwangsläufig zur 
Pflegebedürftigkeit führt. Mit der Demenzdiagnose vervier- 
facht sich die Wahrscheinlichkeit, noch im selben Quartal 
als pflegebedürftig eingestuft zu werden.
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderungen 
fordern seit Jahren ein Gesamtkonzept für die Reform der 
Eingliederungshilfe und der Pflege. Die Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung hat 
dazu in einem Positionspapier „Teilhabe und Pflege“ Über- 
legungen zum Verhältnis von Eingliederungshilfe und 
Pflege veröffentlicht.

| Weitere Informationen: www.inform-lebenshilfe.de
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